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RS OGH 2006/3/30 8Ob25/06v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.2006

Norm

ABGB §981

ABGB §1090 D

Rechtssatz

Für die Beurteilung, ob Gebrauchskosten im Sinne des § 981 ABGB vorliegen oder ein Entgelt für eine

Gebrauchsüberlassung erbracht wird, ist ausschließlich darauf abzustellen, ob die übernommenen Kosten ihrer Natur

nach aus dem Gebrauch resultieren. Die aus dem WEG (MRG) resultierende Verp<ichtung des Wohnungseigentümers

(Hauptmieters), die Betriebskosten nach einem festgelegten Schlüssel unabhängig vom tatsächlichen Gebrauch des

Objektes mitzu@nanzieren, ändert nichts am Charakter „echter" Betriebskosten (zum Beispiel Grundkosten Wasser,

Liftbetriebskosten, Hausverwaltung/Hausbetreuung) als Gebrauchskosten. Die Übernahme jener Kosten hingegen, die

den Liegenschaftseigentümer unabhängig vom Gebrauch treEen (zum Beispiel Grundsteuer; Leistungen für die

Rücklage) stellt Entgelt dar.
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